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1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 6 

Kostenersatz 

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes festgelegt ist, hat jede bzw. jeder, in deren bzw. 

dessen Interesse die Feuerwehr tätig wird, dem jeweiligen Kostenträger (§ 5 Abs. 1) die 

dadurch entstehenden Kosten zu ersetzen, es sei denn, die Feuerwehr wird 

 1. bei Bränden, 

 2. zur Abwendung von Brandgefahr, 

 3. bei Elementarereignissen zur Setzung von Erstmaßnahmen zur Abwehr von drohender 

und zur Beseitigung unmittelbarer Gefahr oder 

 4. bei Unfällen und akuten Notfällen zur Rettung von Menschen und Tieren 

tätig. Die Kosten für im Rahmen von Einsätzen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 nach den 

Grundsätzen der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit verbrauchten Sonder-

einsatzmittel und Verbrauchsgüter (zB Schaummittel, Löschpulver, Löschgase, 

Atemfilter, Atemluft, Bindemittel für Chemikalien, Öl usw.) sind jedenfalls zu ersetzen. 

(2) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbeiführt, der den Einsatz einer 

Feuerwehr bedingt, oder wer ohne hinreichenden Grund das Ausrücken einer Feuerwehr 

veranlasst, hat dem Kostenträger der Feuerwehr (§ 5 Abs. 1) die Kosten des Einsatzes und 

die dabei der Feuerwehr entstandenen Schäden unter Bedachtnahme auf § 1304 ABGB zu 

ersetzen. 

(3) Die Gemeinde, in der der Einsatzort liegt, hat dem Kostenträger (§ 5 Abs. 1) einer 

pflichtbereichsfremden Feuerwehr die Kosten für ihre beim Einsatz verbrauchten 
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Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgüter (zB Schaummittel, Löschpulver, Löschgase, 

Atemfilter, Atemluft, Bindemittel für Chemikalien, Öl usw.) zu ersetzen, sofern 

 1. ihr Einsatz auf Grund einer Anordnung der Einsatzleiterin bzw. des Einsatzleiters (§ 14 

Abs. 1 bis 4) erfolgte und 

 2. keine Kostenersatzpflicht Dritter gemäß Abs. 1 oder 2 besteht. 

(4) Abs. 3 gilt sinngemäß auch für Einsätze einer Betriebsfeuerwehr innerhalb ihres 

Pflichtbereichs, jedoch außerhalb der Anlage oder des Objekts, zu dessen Schutz sie 

eingerichtet ist. 

(5) Die Gemeinde kann für Leistungen der Berufsfeuerwehren und der Freiwilligen 

Feuerwehren, die gemäß Abs. 1 kostenersatzpflichtig sind, eine Gebührenordnung 

beschließen und die Kostenersätze mit Bescheid vorschreiben. Hinsichtlich des Ersatzes von 

Kosten, die den Feuerwehren bei der Erbringung von Leistungen gemäß § 2 Abs. 4 entstehen, 

sind die Feuerwehren berechtigt, der Leistungsempfängerin bzw. dem Leistungsempfänger 

Rechnung zu legen; der Oö. Landes-Feuerwehrverband hat für häufiger anfallende Leistungen 

Richtsätze festzulegen. 

(6) Die gesamten Einnahmen aus dem Kostenersatz für Leistungen gemäß § 2 Abs. 4 

sind, ausgenommen die Mannschaftskosten, als Beitrag im Sinn des § 5 Abs. 2 letzter Satz zu 

verwenden. 

§ 7 

Feuerwehrkorpsabzeichen; Ehrenzeichen 

(1) Der Oö. Landes-Feuerwehrverband und seine Mitglieder haben das ausschließliche 

Recht zum Führen des Feuerwehrkorpsabzeichens; das Führen dieses Abzeichens durch 

Dritte ist nur mit Zustimmung der Landes-Feuerwehrleitung zulässig. Das Nähere über die 

Ausstattung des Feuerwehrkorpsabzeichens ist von der Landesregierung durch Verordnung 

zu regeln. 

(2) Ehrenzeichen des Landes sind die „Oberösterreichische Feuerwehr-Dienstmedaille", 

die für eine nach Jahren bestimmte Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens gebührt, 

und das „Oberösterreichische Feuerwehr-Verdienstkreuz", das für besondere Verdienste um 

das Feuerwehrwesen gebührt. Die Ehrenzeichen werden von der Landesregierung über 

Antrag des Oö. Landes-Feuerwehrverbands verliehen. Sie dürfen nur von jenen Personen 

getragen werden, denen sie verliehen wurden. Für die „Oberösterreichische Feuerwehr-

Dienstmedaille“ gilt § 3 Oö. Rettungs-Dienstmedaillen-Gesetz sinngemäß; für das 

„Oberösterreichische Feuerwehr-Verdienstkreuz“ gilt § 3a Oö. Ehrenzeichengesetz 

sinngemäß. 

(3) Das Nähere über die Ausstattung der Ehrenzeichen, die Art des Tragens und die 

Bedingungen der Verleihungen ist von der Landesregierung durch Verordnung zu regeln. 

Dabei kann eine Unterteilung der Ehrenzeichen in verschiedene Klassen und Ausführungen 

vorgesehen werden. In der Verordnung ist auch festzulegen, dass für die Verleihung der 

„Oberösterreichischen Feuerwehr-Dienstmedaille“ Zeiten der Beurlaubung aus dem 

Feuerwehrdienst gemäß § 23 Abs. 6 oder § 30 Abs. 11 nicht berücksichtigt werden. 

(4) Abgesehen von den Ehrenzeichen gemäß Abs. 2 ist der Oö. Landes-

Feuerwehrverband berechtigt, eigene Ehrenzeichen zu verleihen. Das Nähere über die 

Ausstattung der Ehrenzeichen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands, die Art des Tragens und 
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die Bedingungen der Verleihungen sind in der Dienstordnung des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands zu regeln. 

§ 7a 

Geheimhaltung 

Alle Feuerwehrmitglieder sind, auch nach Beendigung der Mitgliedschaft, zur 

Geheimhaltung über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, 

soweit und solange dies aus einem der im Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG genannten 

Gründe erforderlich und verhältnismäßig ist. 

2. HAUPTSTÜCK 

SCHLAGKRAFT UND EINSATZ DER FEUERWEHREN 

1. ABSCHNITT 

PFLICHTBEREICH UND PFLICHTBEREICHSKOMMANDANTIN BZW. 

PFLICHTBEREICHSKOMMANDANT 

§ 9 

Pflichtbereichskommandantin bzw. Pflichtbereichskommandant 

(1) Hat im Pflichtbereich nur eine Feuerwehr ihren Standort, so ist deren 

Feuerwehrkommandantin bzw. Feuerwehrkommandant zugleich auch Pflichtbereichs-

kommandantin bzw. Pflichtbereichskommandant. Haben im Pflichtbereich mehrere 

Feuerwehren ihren Standort und befindet sich darunter eine Berufsfeuerwehr, so ist deren 

Kommandantin bzw. Kommandant zugleich auch Pflichtbereichskommandantin bzw. 

Pflichtbereichskommandant. Für die Stellvertretung gilt dies jeweils sinngemäß. In den übrigen 

Fällen, in denen mehrere Feuerwehren ihren Standort im Pflichtbereich haben, hat der 

Gemeinderat der Standortgemeinde bzw. haben die Gemeinderäte der Gemeinden eines 

Pflichtbereichs unter Berücksichtigung der Schlagkraft der einzelnen Feuerwehren des 

Pflichtbereichs und der Eignung ihrer Kommandantinnen bzw. Kommandanten aus ihren 

Reihen mit - im Fall eines Pflichtbereichs gemäß § 8 Abs. 2 einvernehmlichem - Bescheid die 

Pflichtbereichskommandantin bzw. den Pflichtbereichskommandanten zu ernennen und 

festzulegen, wem im Verhinderungsfall die Vertretung zukommt. Auf Verlangen einer 

Kommandantin bzw. eines Kommandanten einer Feuerwehr, die ihren Standort im 

Pflichtbereich hat, ist vor der Beschlussfassung des Gemeinderates bzw. der Gemeinderäte 

über den Bescheid die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-Feuerwehrinspektor zu 

hören. Eine Abschrift des Bescheids ist dem Oö. Landes-Feuerwehrverband und der 

zuständigen Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. dem zuständigen Bezirks-Feuerwehr-

kommandanten zu übermitteln.  

(1a) Mit einem - wenn auch nur vorübergehenden - Funktionsverlust als Feuerwehr-

kommandantin bzw. Feuerwehrkommandant erfolgt von Gesetzes wegen auch ein - im Fall 

der Suspendierung vorübergehender - Funktionsverlust als Pflichtbereichskommandantin 

bzw. Pflichtbereichskommandant. Haben mehrere Feuerwehren ihren Standort im 

Pflichtbereich und erfolgt eine Suspendierung der Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Feuerwehrkommandanten, die zugleich Pflichtbereichskommandantin bzw. der zugleich 

Pflichtbereichskommandant ist, haben die Gemeinderäte der Gemeinden des Pflichtbereichs 

unter Berücksichtigung der Schlagkraft der einzelnen Feuerwehren des Pflichtbereichs und 

der Eignung ihrer Kommandantinnen bzw. Kommandanten aus ihren Reihen für die Dauer der 
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Suspendierung provisorisch die Pflichtbereichskommandantin bzw. den Pflichtbereichs-

kommandanten mit Bescheid zu ernennen und festzulegen, wem im Verhinderungsfall die 

Vertretung zukommt. Für die Stellvertretung gelten erster und zweiter Satz sinngemäß. 

(2) Unbeschadet ihrer bzw. seiner Verpflichtung nach anderen Gesetzen obliegt der 

Pflichtbereichskommandantin bzw. dem Pflichtbereichskommandanten die Koordinierung aller 

Feuerwehren im Pflichtbereich. Sie bzw. er hat dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. die Sorge für die Schlagkraft aller Feuerwehren des Pflichtbereichs, insbesondere für 

eine entsprechende Mannschaftsstärke und Ausrüstung im Sinn der Verordnung 

gemäß § 10 Abs. 1 und für die Durchführung der grundlegenden Ausbildungen sowie 

einer laufenden Übungs- und Schulungstätigkeit der Feuerwehrmitglieder im Sinn der 

Richtlinie des Oö. Landes-Feuerwehrverbands gemäß § 12 Abs. 1; 

 2. die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen gemäß § 13 Abs. 1; 

 3. die Leitung der Einsätze im Pflichtbereich gemäß § 14; 

 4. die Beratung der Organe der Pflichtbereichsgemeinde(n) in allen Angelegenheiten der 

örtlichen Feuer- und Gefahrenpolizei und des örtlichen Katastrophenschutzes, 

insbesondere auch die Mitwirkung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und 

Entwicklungsplanung im Sinn des § 10 Abs. 2. 

(2a) Die Pflichtbereichskommandantin bzw. der Pflichtbereichskommandant kann 

- unbeschadet der Verantwortlichkeit der Pflichtbereichskommandantin bzw. des 

Pflichtbereichskommandanten für die Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben sowie der 

Bestimmung des Abs. 4 - zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben mit deren Einverständnis 

Kommandantinnen bzw. Kommandanten von Feuerwehren des jeweiligen Pflichtbereichs zur 

Unterstützung heranziehen. Die Kommandantinnen bzw. Kommandanten sind dabei an die 

Weisungen der Pflichtbereichskommandantin bzw. des Pflichtbereichskommandanten 

gebunden.  

(3) Die Pflichtbereichskommandantin bzw. der Pflichtbereichskommandant ist hinsichtlich 

der Schlagkraft aller Feuerwehren des Pflichtbereichs ein der (den) Bürgermeisterin(nen) bzw. 

dem (den) Bürgermeister(n) der Pflichtbereichsgemeinde(n) unterstelltes Organ der 

Gemeinde. Bei Pflichtbereichen gemäß § 8 Abs. 2 haben die Bürgermeisterinnen bzw. die 

Bürgermeister der Pflichtbereichsgemeinden, sofern in den übereinstimmenden 

Gemeinderatsbeschlüssen dafür keine andere Vorgehensweise vereinbart wurde, 

einvernehmlich vorzugehen. Im Rahmen ihrer bzw. seiner Aufgabenstellung gemäß Abs. 2 Z 1 

bis 3 ist die Pflichtbereichskommandantin bzw. der Pflichtbereichskommandant in fachlicher 

Hinsicht auch den auf Grund dieses Landesgesetzes zuständigen Organen des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands verantwortlich. 

(4) Im Interesse der Effektivität der Feuerwehren kann (können) die 

Pflichtbereichsgemeinde(n) der Pflichtbereichskommandantin bzw. dem 

Pflichtbereichskommandanten die Öffentlichkeitsarbeit und die Schulung der 

Gemeindebewohnerinnen bzw. Gemeindebewohner in Angelegenheiten des Brand- und 

Katastrophenschutzes übertragen. Diese bzw. dieser kann zur Erfüllung dieser Aufgaben 

andere Feuerwehrmitglieder zur Unterstützung heranziehen. 
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(5) Die Pflichtbereichskommandantin bzw. der Pflichtbereichskommandant ist den 

Beratungen der Gemeindeorgane beizuziehen, soweit dies zur Erfüllung ihrer bzw. seiner 

Aufgaben gemäß Abs. 2 und 4 erforderlich ist. 

2. ABSCHNITT 

SCHLAGKRAFT DER FEUERWEHREN 

§ 10 

Mindestausrüstung und -mannschaftsstärke; Gefahrenabwehr- und 

Entwicklungsplanung 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung die technisch erforderliche Ausrüstung und 

die erforderliche Mannschaftsstärke einer Feuerwehr sowie die Grundsätze einer 

Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung (Abs. 2) zu regeln;Die Landesregierung hat durch 

Verordnung die technische Mindestausrüstung und die Mindestmannschaftsstärke einer 

Feuerwehr sowie die Grundsätze einer Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung (Abs. 2) 

zu regeln; für Berufsfeuerwehren ist darin auch der Umfang des ständig bereitzuhaltenden 

Personals festzulegen. Sie hat dabei die Einwohnerzahl und die Anzahl der Gebäude im 

Pflichtbereich zu berücksichtigen und auf dieser Grundlage eine Einteilung in 

Pflichtbereichsklassen vorzunehmen. 

(2) Zur Sicherstellung einer allenfalls über Abs. 1 hinausgehenden schutzzielgerechten 

Ausstattung der Feuerwehren im Pflichtbereich hat die Verordnung nach Abs. 1 insbesondere 

auch die konkreten Parameter und das konkrete Verfahren zur Feststellung des innerhalb 

eines Pflichtbereichs bestehenden Bedarfs durch die Gemeinden (Gefahrenabwehr- und 

Entwicklungsplanung) zu enthalten. Dabei sind insbesondere die tatsächlichen 

Gegebenheiten, wie die geographische Lage, besondere Gefahren, die Art und Dichte der 

Bebauung, die Gebäudenutzung, die Brandgefährlichkeit von Objekten, Betrieben und 

Anlagen, die verkehrsmäßige Aufschließung und die Löschwasserverhältnisse im 

Pflichtbereich sowie die Flächenwidmungspläne einschließlich der örtlichen 

Entwicklungskonzepte zu beachten. Bei der Bedarfsdeckung sind die im Pflichtbereich 

vorhandene sowie die pflichtbereichsübergreifende Ausstattung zu berücksichtigen. 

(3) Bei der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung nach Abs. 2 haben jedenfalls die 

im Abs. 4 Z 1 bis 5 genannten Feuerwehrorgane mitzuwirken. Die Gefahrenabwehr- und 

Entwicklungsplanung ist in Abständen von zehn Jahren, jedenfalls jedoch bei wesentlichen 

Veränderungen (zB übergeordnete Straßenbauten, Erhöhung der Anzahl der Risikoobjekte, 

Änderung der Pflichtbereichsklassen) für den Pflichtbereich durchzuführen bzw. zu 

überprüfen. 

(4) Auf Grundlage der Verordnung nach Abs. 1 einschließlich der Ergebnisse der 

Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung nach Abs. 2 haben die Gemeinden für einen 

Pflichtbereich gemäß § 8 Abs. 1 durch Beschluss der Gemeinde, für einen Pflichtbereich 

gemäß § 8 Abs. 2 sowie für pflichtbereichsübergreifende Angelegenheiten durch 

übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse nach Maßgabe des § 13 

Oö. Gemeindeordnung 1990 die bedarfsgerechte Ausstattung für ihren Pflichtbereich 

festzulegen. Vor Beschlussfassung sind 

 1. die betroffenen Feuerwehrkommandantinnen bzw. Feuerwehrkommandanten, 

 2. die betroffenen Pflichtbereichskommandantinnen bzw. Pflichtbereichskommandanten, 



  Seite 8 

 3. die betroffenen Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Abschnitts-Feuerwehr-

kommandanten, 

 4. die betroffenen Bezirks-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks-Feuerwehr-

kommandanten, 

 5. die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-Feuerwehrinspektor und 

 6. die Landes-Feuerwehrleitung, sofern dies von einem der Organe nach Z 1 bis 5 

verlangt wird, 

zu hören. 

(5) Vor Erlassung der Verordnung gemäß Abs. 1 sind der Oberösterreichische 

Gemeindebund, der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Oberösterreich, die 

Wirtschaftskammer Oberösterreich und die Landes-Feuerwehrleitung zu hören. 

(6) Sonstige gesetzliche Vorschriften oder behördliche Vorschreibungen, die bei 

bestimmten Betriebsanlagen, Bauten und sonstigen Einrichtungen die Bereitstellung von 

Personal, Löscheinrichtungen, Löschmitteln, Brandmeldeeinrichtungen sowie sonstiger 

Einsatzgeräte und Einsatzmittel regeln, werden durch Abs. 1 nicht berührt. 

3. HAUPTSTÜCK 

ORGANISATION DER EINZELNEN FEUERWEHREN 

2. ABSCHNITT 

FEUERWEHRDIENST 

§ 22 

Dienststrafgewalt 

(1) Feuerwehrmitglieder, die schuldhaft gegen die Dienstordnung gemäß § 19 verstoßen 

oder ihre Pflichten gemäß § 20 Abs. 1 bis 4 vernachlässigen, sind durch die Verhängung von 

Dienststrafen zur Verantwortung zu ziehen. Maßnahmen im Rahmen der Dienstaufsicht durch 

die Feuerwehrkommandantin bzw. den Feuerwehrkommandanten oder die jeweils 

zuständigen Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands bleiben davon unberührt. 

(2) Dienststrafen für Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren sind: 

 1. die mündliche Verwarnung; 

 2. der schriftliche Verweis; 

 3. die zeitlich begrenzte Aberkennung des Dienstgrades; 

 4. der zeitlich begrenzte Entzug der mit der Mitgliedschaft verbundenen Berechtigungen, 

insbesondere des Wahlrechts; 

 5. der Ausschluss aus der Feuerwehr. 

 4. der Ausschluss aus der Feuerwehr. 

(3) Dienststrafen für Mitglieder von Berufsfeuerwehren sind: 

 1. die mündliche Verwarnung; 

 2. der schriftliche Verweis. 

Die Verhängung von Dienststrafen kommt jedoch nur soweit in Betracht, als nicht ein 

Disziplinarverfahren nach den dienstrechtlichen Vorschriften für Gemeindebedienstete 

eingeleitet wird. 

(4) Dienststrafen für Mitglieder von Betriebsfeuerwehren sind: 

 1. die mündliche Verwarnung; 

 2. der schriftliche Verweis; 
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 3. die zeitlich begrenzte Aberkennung des Dienstgrades; diese Dienststrafe darf nur 

verhängt werden, sofern nicht die Mitgliedschaft zur Betriebsfeuerwehr durch den 

Betrieb bzw. einen der gemäß § 30 Abs. 2 betroffenen Betriebe bzw. die juristische 

Person gemäß § 30 Abs. 6 aufgehoben wird. 

(5) Die Dienststrafen sind mit Bescheid zu verhängen; zuständig für die Verhängung der 

Dienststrafen gemäß Abs. 2 Z 1 und 2, Abs. 3 und 4 ist die jeweilige Feuerwehrkommandantin 

bzw. der jeweilige Feuerwehrkommandant. Zuständig zur Verhängung der Dienststrafen 

gemäß Abs. 2 Z 3, 4 und 5Abs. 2 Z 3 und 4 ist das jeweilige Feuerwehrkommando. 

(6) Das Maß für die Art der Strafe ist die Schwere des Dienstvergehens gemäß Abs. 1. 

Hat das Feuerwehrmitglied mehrere Dienstvergehen begangen und wird über diese 

Dienstvergehen gleichzeitig entschieden, ist nur eine Strafe zu verhängen. Diese Strafe ist 

nach dem schwersten Dienstvergehen zu bemessen, wobei die weiteren Dienstvergehen 

erschwerend zu werten sind. 

(7) Der Ausschluss aus einer Feuerwehr steht einer erneuten Mitgliedschaft nicht 

entgegen.  

3. ABSCHNITT 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER FREIWILLIGE FEUERWEHREN 

§ 26 

Funktionsverlust; Nachbesetzung 

(1) Die Funktion eines Mitglieds des Feuerwehrkommandos erlischt durch 

 1. Ablauf der Funktionsperiode, jedenfalls aber mit dem Tag der Wahl der Mitglieder des 

neuen Feuerwehrkommandos, 

 2. Enden der aktiven Mitgliedschaft, es sei denn, es liegt ein Fall des § 24 Abs. 4 vor, 

 3. ungenützten Ablauf der Frist gemäß § 24 Abs. 3, 

 4. Zurücklegung der Funktion, 

 5. Suspendierung von der Funktion (vorläufiges Erlöschen), 

 6. Enthebung von der Funktion. 

 5. Enthebung von der Funktion. 

(2) Die Erklärung über die Zurücklegung der Funktion ist schriftlich abzugeben und 

unwiderruflich; beigefügte Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Erklärung wird mit 

dem Einlangen beim Gemeindeamt der Standortgemeinde wirksam. Die Bürgermeisterin bzw. 

der Bürgermeister hat die Feuerwehrkommandantin bzw. den Feuerwehrkommandanten über 

den Funktionsverzicht eines Mitglieds des Feuerwehrkommandos unverzüglich zu 

informieren. Bei einem Funktionsverzicht einer Feuerwehrkommandantin bzw. eines 

Feuerwehrkommandanten hat die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister der 

Standortgemeinde die Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. den Bezirks-

Feuerwehrkommandanten und im Fall des § 8 Abs. 2 die Bürgermeisterinnen bzw. 

Bürgermeister des gemeinsamen Pflichtbereichs unverzüglich zu informieren. Bei einem 

Funktionsverzicht einer Feuerwehrkommandantin bzw. eines Feuerwehrkommandanten, die 

Abschnitts- oder Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. der Abschnitts- oder Bezirks-

Feuerwehrkommandant ist, sind überdies die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der 

Landes-Feuerwehrkommandant und die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-

Feuerwehrinspektor unverzüglich zu informieren. 
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 (3) Jedes gewählte Mitglied des Feuerwehrkommandos, eine nach § 17 Abs. 4 bestellte 

Person auch bei Wegfall des Bedarfs oder bei Vertrauensverlust, ist von der Funktion durch 

Bescheid zu entheben, wenn das Mitglied des Feuerwehrkommandos 

 1. durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 

strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe oder wegen sonstiger mit Vorsatz 

begangener strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen rechtskräftig verurteilt 

wurde oder 

 2. ihre bzw. seine Pflichten grob verletzt oder fortlaufend vernachlässigt oder 

 3. durch ihr bzw. sein Verhalten sonstige schwerwiegende Gründe, wie etwa eine schwere 

Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Feuerwehr, verwirklicht. 

Jedes Mitglied des Feuerwehrkommandos ist wegen grober Verletzung oder fortlaufender 

Vernachlässigung seiner Pflichten, eine nach § 17 Abs. 4 bestellte Person auch bei Wegfall 

des Bedarfs oder bei Vertrauensverlust von der Funktion durch schriftlichen Bescheid zu 

entheben. Die Enthebung eines gewählten Mitglieds erfolgt über Antrag des Gemeinderats der 

Standortgemeinde nach Anhörung der zuständigen Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. 

des zuständigen Bezirks-Feuerwehrkommandanten durch die Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. den Landes-Feuerwehrkommandanten. Die Enthebung der 

bestellten Mitglieder des Feuerwehrkommandos erfolgt durch die Feuerwehrkommandantin 

bzw. den Feuerwehrkommandanten. 

(3a) Wird über ein Mitglied des Feuerwehrkommandos die Untersuchungshaft verhängt 

oder besteht in den Fällen des Abs. 3 Z 2 und 3 ein begründeter Verdacht, ist die 

Suspendierung des Mitglieds des Feuerwehrkommandos aus seiner Funktion unmittelbar 

nach Bekanntwerden mit Bescheid zu verfügen. Die Suspendierung der gewählten Mitglieder 

des Feuerwehrkommandos erfolgt durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister; die 

Suspendierung der bestellten Mitglieder durch die Feuerwehrkommandantin bzw. den 

Feuerwehrkommandanten. 

(3b) Wird über ein Mitglied des Feuerwehrkommandos ein Strafverfahren wegen einer 

oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen, welche mit mehr als einjähriger 

Freiheitsstrafe bedroht ist bzw. sind, oder ein Strafverfahren wegen sonstiger mit Vorsatz 

begangener strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen eingeleitet, kann die 

Suspendierung des Mitglieds des Feuerwehrkommandos aus seiner Funktion unmittelbar 

nach Bekanntwerden mit Bescheid verfügt werden. Abs. 3a zweiter Satz gilt sinngemäß. 

(3c) Entfallen die für die Suspendierung maßgeblichen Umstände, hat die Bürgermeisterin 

bzw. der Bürgermeister oder die Feuerwehrkommandantin bzw. der Feuerwehrkommandant 

diese unverzüglich aufzuheben. Die Suspendierung endet spätestens mit der Enthebung aus 

der Funktion oder mit dem Ende der Funktionsperiode. 

(3d) Über eine Suspendierung eines Mitglieds des Feuerwehrkommandos sowie über 

deren Aufhebung ist die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-

Feuerwehrkommandant sowie die zuständige Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. der 

zuständige Bezirks-Feuerwehrkommandant unverzüglich zu informieren. 

(4) Funktionen, die gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6 - gleich aus welchem Anlass - erloschen 

sind, sind für den Rest der Funktionsperiode unverzüglich gemäß § 17 Abs. 4, § 24 Abs. 1 

oder § 24 Abs. 7 nachzubesetzen. Ist für die Nachbesetzung eine Wahl erforderlich, hat die 
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Feuerwehrkommandantin bzw. der Feuerwehrkommandant unverzüglich eine Person zu 

bestellen, die die Funktion bis dahin ausübt. Dabei kann nur bestellt werden, wer die 

Voraussetzungen für diese Funktion erfüllt.  

(5) Für den Fall, dass die Funktion der Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Feuerwehrkommandanten erloschen ist, hat die bisherige Stellvertreterin bzw. der bisherige 

Stellvertreter diese Funktion bis zur Nachbesetzung auszuüben. Bis zur Nachbesetzung einer 

Kommandantenfunktion, für die auch keine Stellvertretung vorhanden ist, ist die Abschnitts-

Feuerwehrkommandantin bzw. der Abschnitts-Feuerwehrkommandant und in weiterer Folge 

die jeweilige übergeordnete Funktion zuständig.  

(6) Für die Dauer der Suspendierung nach Abs. 1 Z 5 hat eine provisorische Bestellung 

nach § 27 Abs. 1 bis 3 zu erfolgen. 

§ 27 

Provisorische Bestellung von Mitgliedern des Feuerwehrkommandos 

(1) Kommt die Wahl bzw. die Bestellung, auf welche jeweils unverzüglich, zumindest 

jedoch alle drei Monate durch den Wahlausschuss bzw. durch das Feuerwehrkommando 

hinzuwirken ist, aller oder einzelner Mitglieder des Feuerwehrkommandos binnen sechs 

Monaten nicht zustande, werden sie auf Vorschlag der Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. 

des Bezirks-Feuerwehrkommandanten, bei Städten mit eigenem Statut auf Vorschlag der 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten provisorisch 

durch die Landes-Feuerwehrleitung bestellt. Bei provisorischer Bestellung einer 

Feuerwehrkommandantin bzw. eines Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen 

Stellvertreterin bzw. Stellvertreters ist vorher die Standortgemeinde zu hören.  

(2) Der Bestellungsvorgang ist von der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. vom Landes-

Feuerwehrinspektor vorzubereiten; insbesondere ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

die jeweiligen Kommandofunktionen vorliegen. 

(3) Die provisorische Bestellung erlischt, sobald es zu einer rechtswirksamen Wahl bzw. 

Bestellung kommt oder die Suspendierung gemäß § 26 Abs. 3c endet oder aufgehoben wird. 

(4) Eine provisorische Bestellung gemäß Abs. 1 ist für längstens ein Jahr möglich. Nach 

Ablauf dieser Frist ist eine weitere provisorische Bestellung unzulässig.  

5. ABSCHNITT 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER BETRIEBSFEUERWEHREN 

§ 31 

Bestellung der Mitglieder des Feuerwehrkommandos; Aufgaben; Funktionsverlust 

(1) Die Feuerwehrkommandantin bzw. der Feuerwehrkommandant und deren bzw. 

dessen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter werden aus den Reihen der 

Feuerwehrmitglieder der Betriebsfeuerwehr vom Betrieb bzw. von den gemäß § 30 Abs. 2 

betroffenen Betrieben und gegebenenfalls der juristischen Person gemäß § 30 Abs. 6 im 

Einvernehmen bestellt. Dabei kann nur bestellt werden, wer 

 1. seit mindestens zwei Jahren aktives Mitglied einer öffentlichen Feuerwehr ist, 

 2. mit dem Feuerwehrwesen hinlänglich vertraut ist und die persönliche Eignung zur 

Führung einer Betriebsfeuerwehr besitzt, 
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 3. sich der für die Funktion der Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Feuerwehrkommandanten in der Dienstordnung vorgeschriebenen Ausbildung mit 

Erfolg unterzogen hat und 

 4. nicht in einer anderen Organisation des Katastrophenhilfs- und Rettungsdienstes in 

leitender Stellung tätig ist. 

(2) Bei Fehlen einer Voraussetzung nach Abs. 1 Z 3 und 4 ist die Bestellung mit der 

Auflage zu versehen, dass die fehlenden Voraussetzungen der Z 3 innerhalb von zwei Jahren 

bzw. der Z 4 innerhalb von sechs Monaten ab der Bestellung erfüllt werden. In besonders 

begründeten Fällen, insbesondere im Krisen- oder Katastrophenfall, ist die Zwei-Jahres-Frist 

auf Antrag des Feuerwehrmitglieds von der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. dem Landes-

Feuerwehrinspektor längstens um die Dauer des Hinderungsgrundes mit Bescheid zu 

verlängern.  

(3) Die übrigen stimmberechtigten Mitglieder des Feuerwehrkommandos (§ 17 Abs. 3 Z 3) 

werden von der Feuerwehrkommandantin bzw. vom Feuerwehrkommandanten mit Bescheid 

bestellt. 

(4) Die Aufgabe des Feuerwehrkommandos ist es, die Feuerwehrkommandantin bzw. den 

Feuerwehrkommandanten in Angelegenheiten der Betriebsfeuerwehr zu beraten. 

(5) Die Funktion als Mitglied des Feuerwehrkommandos erlischt durch 

 1. das Enden der aktiven Mitgliedschaft, 

 2. ungenützten Ablauf der Frist gemäß Abs. 2, 

 3. Zurücklegung der Funktion oder 

 4. Enthebung von der Funktion. 

(6) Die Erklärung über die Zurücklegung der Funktion ist schriftlich abzugeben und 

unwiderruflich; beigefügte Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Erklärung wird mit 

dem Einlangen beim Betrieb bzw. bei einem gemäß § 30 Abs. 2 betroffenen Betrieb bzw. bei 

der juristischen Person gemäß § 30 Abs. 6 wirksam. Die Feuerwehrkommandantin bzw. der 

Feuerwehrkommandant ist über den Funktionsverzicht eines Mitglieds des 

Feuerwehrkommandos unverzüglich zu informieren. Bei einem Funktionsverzicht einer 

Feuerwehrkommandantin bzw. eines Feuerwehrkommandanten ist die Standortgemeinde zu 

informieren. 

(7) Die Enthebung von der Funktion der Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 

erfolgt durch den Betrieb bzw. durch die gemäß § 30 Abs. 2 betroffenen Betriebe und 

gegebenenfalls die juristische Person gemäß § 30 Abs. 6 im Einvernehmen. Die übrigen 

Mitglieder sind von der Feuerwehrkommandantin bzw. vom Feuerwehrkommandanten, eine 

nach § 17 Abs. 4 bestellte Person auch bei Wegfall des Bedarfs oder bei Vertrauensverlust 

von ihrer Funktion durch Bescheid zu entheben, wenn das Mitglied des Feuerwehrkommandos 

 1. durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 

strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe oder wegen sonstiger mit Vorsatz 

begangener strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen, rechtskräftig verurteilt 

wurde oder 

 2. ihre bzw. seine Pflichten grob verletzt oder fortlaufend vernachlässigt oder 
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 3. durch ihr bzw. sein Verhalten sonstige schwerwiegende Gründe, wie etwa eine 

außerordentliche Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Feuerwehr, 

verwirklicht. 

Die übrigen Mitglieder sind von der Feuerwehrkommandantin bzw. vom 

Feuerwehrkommandanten wegen grober Verletzung oder fortlaufender Vernachlässigung 

ihrer Pflichten, eine nach § 17 Abs. 4 bestellte Person auch bei Wegfall des Bedarfs oder bei 

Vertrauensverlust von ihrer Funktion durch schriftlichen Bescheid zu entheben. 

(8) Funktionen, die - gleich aus welchem Anlass - erloschen sind, sind unverzüglich gemäß 

Abs. 1 bis 3 oder § 17 Abs. 4 nachzubesetzen.  

(9) Alle Mitglieder des Feuerwehrkommandos üben ihre Funktion ehrenamtlich aus, sofern 

mit dem Betrieb bzw. einem der gemäß § 30 Abs. 2 betroffenen Betriebe oder der juristischen 

Person gemäß § 30 Abs. 6 nichts anderes vereinbart wird. 

4. HAUPTSTÜCK 

ÜBERÖRTLICHE ORGANISATION DES FEUERWEHRWESENS 

2. ABSCHNITT 

OÖ. LANDES-FEUERWEHRVERBAND 

§ 36 

Organe 

(1) Die Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind 

 1. die Landes-Feuerwehrleitung, 

 2. der Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantentag, 

 3. die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant, 

 4. die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-Feuerwehrinspektor, 

 5. die Bezirks-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks-Feuerwehrkommandanten, 

 6. die Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Abschnitts-Feuerwehr-

kommandanten. 

(2) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

werden nach Maßgabe dieses Landesgesetzes jeweils für eine Funktionsperiode von fünf 

Jahren gewählt oder bestellt; sie haben ihre Funktion jedoch so lange auszuüben, bis die 

neuen Organe oder Mitglieder von Organen gewählt oder bestellt sind. Wenn eine Funktion 

- ausgenommen im Fall einer Suspendierung - vorzeitig frei wird, so ist sie nur mehr für den 

Rest der Funktionsperiode durch Wahl oder Bestellung nachzubesetzen. 

(2a) Erlischt eine Funktion auf Grund einer Suspendierung vorübergehend, so hat für diese 

Dauer die Landes-Feuerwehrleitung eine provisorische Bestellung vorzunehmen. 

(2a2b) Die Wahlen anlässlich des Endens der Funktionsperiode (Abs. 2) finden alle fünf 

Jahre statt, wobei die Wahlen der Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen und Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten jeweils bis zum 31. Jänner, die Wahlen der Bezirks-

Feuerwehrkommandantinnen und Bezirks-Feuerwehrkommandanten jeweils zwischen 

15. Februar und 31. März, die Wahlen der Mitglieder der Landes-Feuerwehrleitung gemäß 

§ 37 Abs. 1 Z 1, 3 und 6 bis 8 jeweils zwischen 15. April und 31. Mai des jeweiligen Wahljahrs 

durchzuführen sind.  

(3) Die Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

an die Weisungen der ihnen jeweils übergeordneten Organe gebunden; Weisungen über das 
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Stimmverhalten bei Sitzungen der Kollegialorgane des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind 

unzulässig. Im Übrigen darf die Befolgung von Weisungen nur verweigert werden, wenn 

 1. sie von einem unzuständigen Organ ergangen sind oder 

 2. ihre Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde oder 

 3. sie sich auf das Abstimmungsverhalten im Rahmen der Sitzungen der Kollegialorgane 

beziehen. 

(4) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

haben - unbeschadet der im Folgenden aufgezählten Zuständigkeiten - die Interessen des 

Verbands wahrzunehmen. Für das Organ gemäß Abs. 1 Z 3 sowie dessen Stellvertreterin 

bzw. Stellvertreter gelten die Bestimmungen des Oö. Landes-Bezügegesetzes 1998, wobei 

die Bezüge für das Organ gemäß Abs. 1 Z 3 im Fall der hauptberuflichen Ausübung 100 % (im 

Fall der nebenberuflichen Ausübung 75 %) und für die Stellvertretung im Fall der 

hauptberuflichen Ausübung 75 % (im Fall der nebenberuflichen Ausübung 56,25 %) des 

Ausgangsbetrags nach §§ 1 und 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von 

Bezügen öffentlicher Funktionäre betragen. Die demnach vorgesehene Anpassung entfällt für 

das Kalenderjahr 2018. Die Landesregierung kann im Einzelfall über begründeten Vorschlag 

der Landes-Feuerwehrleitung einen höheren Prozentsatz des Ausgangsbetrags festsetzen. 

Die sonstigen Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands üben ihre Tätigkeiten ehrenamtlich aus, haben jedoch gegenüber dem 

Oö. Landes-Feuerwehrverband Anspruch auf Ersatz des ihnen aus der Tätigkeit 

erwachsenden Aufwands. Hinsichtlich des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung für die 

Mitglieder der einzelnen Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands gilt § 21 Abs. 3 mit der 

Maßgabe, dass der Oö. Landes-Feuerwehrverband an die Stelle der Standortgemeinde tritt.  

(5) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

sind berechtigt, die ihnen rangmäßig zukommende Bekleidung und die Dienstabzeichen 

entsprechend der Bekleidungsordnung für Freiwillige Feuerwehren zu tragen.  

§ 37 

Landes-Feuerwehrleitung 

(1) Der Landes-Feuerwehrleitung gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

 1. die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant (§ 39) 

als Vorsitzende bzw. Vorsitzender; 

 2. zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Landes, die von der Landesregierung ernannt 

werden; 

 3. die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. 

des Landes-Feuerwehrkommandanten (§ 39); 

 4. die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-Feuerwehrinspektor (§ 40); 

 5. die Leiterin bzw. der Leiter der Landes-Feuerwehrschule (§ 45c); 

 6. vier Mitglieder aus den Reihen der Bezirks-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks-

Feuerwehrkommandanten, die von den Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehr-

kommandantinnen bzw. Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten gewählt 

werden, wobei jeweils ein Mitglied Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. Bezirks-

Feuerwehrkommandant im Innviertel (politische Bezirke Braunau, Ried im Innkreis, 

Schärding), im Hausruckviertel (politische Bezirke Eferding, Grieskirchen, Vöcklabruck, 
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Wels-Land und die Stadt Wels), im Traunviertel (politische Bezirke Gmunden, Kirchdorf 

an der Krems, Linz-Land, Steyr-Land sowie die Städte Linz und Steyr) und im 

Mühlviertel (politische Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbach und Urfahr-Umgebung) sein 

muss; 

 7. ein Mitglied aus den Reihen der Feuerwehrkommandantinnen bzw. 

Feuerwehrkommandanten der Berufsfeuerwehren, das von den Feuerwehr-

kommandantinnen bzw. Feuerwehrkommandanten der Berufsfeuerwehren gewählt 

wird; 

 8. ein Mitglied aus den Reihen der Feuerwehrkommandantinnen bzw. Feuerwehr-

kommandanten der Betriebsfeuerwehren, das von den Feuerwehrkommandantinnen 

bzw. Feuerwehrkommandanten der Betriebsfeuerwehren gewählt wird; 

 9. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter einer gemäß § 20 Oö. Feuer- und 

Gefahrenpolizeigesetz anerkannten juristischen Person, die bzw. der über deren 

Vorschlag von der Landesregierung ernannt wird. 

(1a) Der Landes-Feuerwehrleitung gehört als beratendes Mitglied ohne 

Stimmberechtigung die Landes-Feuerwehrjugendreferentin bzw. der Landes-

Feuerwehrjugendreferent an, die bzw. der von der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. 

vom Landes-Feuerwehrkommandanten für die Dauer ihrer bzw. seiner Funktionsperiode 

ernannt wird.  

(2) Die Aufgaben der Landes-Feuerwehrleitung sind: 

 1. die Erlassung von Dienstordnungen und der Bekleidungsordnung; 

 1a. die Erlassung der Geschäftsordnung gemäß § 37 Abs. 4; 

 2. die Erlassung der Richtlinie für die Durchführung der grundlegenden Ausbildungen und 

der laufenden Übungs- und Schulungstätigkeit; 

 3. die Erlassung der Richtlinie für die Erstellung der Alarm- und Einsatzpläne; 

 4. die Erlassung weiterer Richtlinien für die Durchführung der Aufgaben des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands; 

 5. die Finanz- und Vermögensgebarung; 

 6. die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts gemäß § 36 Abs. 4; 

 7. die Zuerkennung von Unterstützungen gemäß § 34 Abs. 2 Z 5; 

 8. die Gebarungsprüfung bei Feuerwehren über Antrag der Gemeinde; 

 9. die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts für die Funktion der Landes-

Feuerwehrinspektorin bzw. des Landes-Feuerwehrinspektors und die Bestellung der 

Leiterin bzw. des Leiters der Landes-Feuerwehrschule; 

 10. die Suspendierung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertretung; 

 11. die Funktionsenthebung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertretung; 

 12. die Bestellung von Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 1; 

 13. die Enthebung von Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 1; 

 14. die provisorische Bestellung von Mitgliedern des Feuerwehrkommandos; 

 15. die provisorische Bestellung einer Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin 

bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 
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 16. die provisorische Bestellung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertretung für die Dauer der 

Suspendierung; 

 17. Wahrnehmung der Anhörungsrechte für den Oö. Landes-Feuerwehrverband, sofern 

nicht ausdrücklich die Anhörung eines anderen Organs gesetzlich vorgesehen ist; 

 18. die Antragstellung auf Löschung im Feuerwehrbuch; 

 19. die Beschlussfassung gemäß § 45b Abs. 3; 

 20. die Durchführung der ihr durch dieses Landesgesetz ausdrücklich übertragenen 

weiteren Aufgaben. 

 10. die Funktionsenthebung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters; 

 11. die Bestellung und Abberufung von Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 1 auf Vorschlag der 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten; 

 12. die provisorische Bestellung von Mitgliedern des Feuerwehrkommandos; 

 13. die provisorische Bestellung einer Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin 

bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 

 14. Wahrnehmung der Anhörungsrechte für den Oö. Landes-Feuerwehrverband, sofern 

nicht ausdrücklich die Anhörung eines anderen Organs gesetzlich vorgesehen ist; 

 15. die Antragstellung auf Löschung im Feuerwehrbuch; 

 16. die Beschlussfassung gemäß § 45b Abs. 3; 

 17. die Durchführung der ihr durch dieses Landesgesetz ausdrücklich übertragenen 

weiteren Aufgaben. 

(3) Angelegenheiten des Abs. 2 (insbesondere solche der Z 4) sind, wenn sie mehrjährige 

wesentliche finanzielle Auswirkungen für das Land und die Gemeinden nach sich ziehen und 

es von einem Mitglied der Landes-Feuerwehrleitung verlangt wird, vor der Beschlussfassung 

durch die Landes-Feuerwehrleitung samt einer detaillierten Kostenabschätzung der 

Landesregierung zur Stellungnahme vorzulegen. 

(4) Die Landes-Feuerwehrleitung hat für die Geschäftsführung des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands eine Geschäftsordnung zu erlassen, die zu ihrer Wirksamkeit der 

Zustimmung der Landesregierung bedarf. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die 

Geschäftsordnung gegen keine gesetzlichen Bestimmungen verstößt. 

(5) Zur Vorberatung einzelner Angelegenheiten können Ausschüsse in beratender 

Funktion eingerichtet werden. Die näheren Details werden in der Geschäftsordnung geregelt. 

(6) Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten können Fachleute mit beratender 

Stimme beigezogen werden. 

(7) Für eine Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 

stimmberechtigten Mitglieder und die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich; eine Stimmenthaltung gilt als Gegenstimme. Ist ein Beschluss über die 

Suspendierung oder die Funktionsenthebung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Landes-Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertretung zu fassen, kommt 

dieser bzw. diesem kein Stimmrecht zu. 

(8) Die Landes-Feuerwehrleitung ist berechtigt, von allen Organen des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands und der Feuerwehren, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
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Bestimmungen, Auskünfte zu verlangen. Die Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

und der Feuerwehren sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte zu erteilen. 

(9) Die Landes-Feuerwehrleitung hat die zur Wahl der Mitglieder gemäß Abs. 1 Z 6, 7 und 

8 Wahlberechtigten zur Wahl einzuberufen. Die näheren Bestimmungen für die Durchführung 

dieser Wahl, insbesondere über die Einberufung, die Einbringung von Wahlvorschlägen, den 

Wahltag, die Abstimmungsform und die Stimmenauszählung sind von der Landesregierung 

durch Verordnung zu regeln. 

§ 39 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. Landes-Feuerwehrkommandant 

(1) Der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. dem Landes-Feuerwehrkommandanten 

obliegt: 

 1. die Vertretung des Oö. Landes-Feuerwehrverbands nach außen; 

 2. die Übernahme einer Einsatzleitung nach Maßgabe des § 14; 

 3. das Vorschlagsrecht für die provisorische Bestellung von Mitgliedern des 

Feuerwehrkommandos, einer Bezirks- oder einer Abschnitts-Feuerwehrkommandantin 

bzw. eines Bezirks- oder eines Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 

 4. die Suspendierung einer Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 

 5. die Funktionsenthebung eines gewählten Mitglieds des Feuerwehrkommandos, einer 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder 

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 

 6. die Erlassung allgemeiner Befehle; 

 7. die Vorsitzführung in der Landes-Feuerwehrleitung und beim Bezirks- und Abschnitts-

Feuerwehrkommandantentag; 

 8. die Leitung des Landes-Feuerwehrkommandos; 

 9. die Bestellung und Enthebung von Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 2 und 3 sowie das 

Vorschlagsrecht für die Bestellung und die Enthebung von Hilfsorganen gemäß § 45 

Abs. 1; 

 10. die Durchführung aller übrigen Aufgaben des Oö. Landes-Feuerwehrverbands, die 

nicht durch dieses Landesgesetz oder die Dienstordnung ausdrücklich einem anderen 

Organ zugewiesen sind. 

 4. die Funktionsenthebung eines gewählten Mitglieds des Feuerwehrkommandos, einer 

Bezirks- oder einer Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder 

eines Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; 

 5. die Erlassung allgemeiner Befehle; 

 6. die Vorsitzführung in der Landes-Feuerwehrleitung und beim Bezirks- und Abschnitts-

Feuerwehrkommandantentag; 

 7. die Leitung des Landes-Feuerwehrkommandos; 

 8. die Bestellung und Abberufung von Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 2 und 3 sowie das 

Vorschlagsrecht für die Bestellung bzw. Abberufung von Hilfsorganen gemäß § 45 

Abs. 1; 
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 9. die Durchführung aller übrigen Aufgaben des Oö. Landes-Feuerwehrverbands, die 

nicht durch dieses Landesgesetz oder die Dienstordnung ausdrücklich einem anderen 

Organ zugewiesen sind. 

(2) Die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. 

des Landes-Feuerwehrkommandanten vertritt diese bzw. diesen im Verhinderungsfall. Ihr 

bzw. ihm obliegt zudem die Durchführung der ihr bzw. ihm durch dieses Landesgesetz 

ausdrücklich und der ihr bzw. ihm von der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. vom 

Landes-Feuerwehrkommandanten generell oder speziell übertragenen Aufgaben. Sie bzw. er 

ist an die Weisungen der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten gebunden. 

(3) Die Landesregierung hat die Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen 

bzw. Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten als Wahlberechtigte zur Wahl der 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten und deren 

bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters einzuberufen. Als gewählt gilt, wer mehr als 

die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Die Wahl bedarf zu ihrer Wirksamkeit 

der Bestätigung durch die Landesregierung. Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn die Wahl 

den Bestimmungen dieses Landesgesetzes und den auf dessen Grundlage erlassenen 

Verordnungen entspricht. 

(4) Wählbar ist jedes Mitglied einer öffentlichen Feuerwehr, das bereits durch mindestens 

insgesamt fünf Jahre Feuerwehrkommandantin bzw. Feuerwehrkommandant, Bezirks- oder 

Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandant 

gewesen ist. Bewerberinnen bzw. Bewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, sind nur 

dann wählbar, wenn die Landes-Feuerwehrleitung vor der Wahl ihrer Bewerbung zustimmt. 

Die Zustimmung darf nur im Einzelfall erfolgen und überdies nur dann, wenn die Bewerberin 

bzw. der Bewerber glaubhaft macht, dass sie bzw. er die für die Ausübung der Funktion 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise erworben hat. 

(5) Nähere Bestimmungen für die Durchführung dieser Wahl, insbesondere über die 

Einberufung, die Einbringung von Wahlvorschlägen, den Wahltag, die Abstimmungsform und 

die Stimmenauszählung sind von der Landesregierung durch Verordnung zu regeln. 

§ 42 

Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. Bezirks-Feuerwehrkommandant 

(1) Der Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. dem Bezirks-Feuerwehrkommandanten 

obliegt: 

 1. das Anhörungsrecht bei einer Änderung des Pflichtbereichs, die Mitwirkung bei der 

Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie bei der Funktionsenthebung gewählter 

Mitglieder eines Feuerwehrkommandos; 

 2. das Vorschlagsrecht bei provisorischer Bestellung von Mitgliedern des 

Feuerwehrkommandos sowie bei der Bestellung und EnthebungAbberufung von 

Hilfsorganen gemäß § 45 Abs. 2 und 3; 

 3. die Leitung des Bezirks-Feuerwehrkommandos; 

 4. die Übernahme einer Einsatzleitung nach Maßgabe des § 14; 

 5. die Dienstaufsicht über alle öffentlichen Feuerwehren im Bezirk, insbesondere die 

Gewährleistung der Schlagkraft und Ausbildung; 
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 6. die Bildung von Einsatzeinheiten der Feuerwehren des Bezirks für die 

Großschadensbekämpfung und Spezialeinsätze (Feuerlösch- und 

Bergungsbereitschaft bzw. -züge) sowie die Vorsorge einer periodischen 

Übungstätigkeit dieser Einheiten; 

 7. die Anregung der Bildung von Feuerwehrstützpunkten, wenn dies aus 

einsatztaktischen, feuerwehrtechnischen und wirtschaftlichen Überlegungen geboten 

erscheint; 

 8. die Durchführung von jährlich mindestens einer Bezirks-Feuerwehrtagung; 

 9. die Durchführung von Dienstbesprechungen; 

 10. die Mitwirkung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung im Sinn des 

§ 10 Abs. 2. 

(2) Für jeden Feuerwehrbezirk (§ 33 Abs. 1) ist eine Bezirks-Feuerwehrkommandantin 

bzw. ein Bezirks-Feuerwehrkommandant zu wählen. Wahlberechtigt sind die Abschnitts-

Feuerwehrkommandantinnen bzw. Abschnitts-Feuerwehrkommandanten und die 

Kommandantinnen bzw. Kommandanten der Feuerwehren in den einzelnen 

Feuerwehrbezirken. Die Wahlberechtigten sind von der Bezirkshauptmannschaft zur Wahl 

einzuberufen. Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhält. Nähere Bestimmungen für die Durchführung dieser Wahl, insbesondere über die 

Einberufung, die Einbringung von Wahlvorschlägen, den Wahltag, die Abstimmungsform und 

die Stimmenauszählung sind von der Landesregierung durch Verordnung zu regeln. 

(3) Wählbar ist jedes Feuerwehrmitglied, das 

 1. Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. Abschnitts-Feuerwehrkommandant 

gewesen ist oder 

 2. bereits durch insgesamt drei Jahre Feuerwehrkommandantin bzw. 

Feuerwehrkommandant oder Stellvertreterin bzw. Stellvertreter gewesen ist und die in 

der Dienstordnung vorgeschriebene Ausbildung mit Erfolg absolviert hat. 

(4) Bewerberinnen bzw. Bewerber, die zum Zeitpunkt der Wahl noch keine drei Jahre 

Feuerwehrkommandantin bzw. Feuerwehrkommandant oder Stellvertreterin bzw. 

Stellvertreter sind, sind nur dann wählbar, wenn die Landes-Feuerwehrleitung vor der Wahl 

der Bewerbung zustimmt. Die Zustimmung darf nur 

 1. im Einzelfall erfolgen und 

 2. wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber die für die Ausübung der Funktion 

erforderliche Erfahrung im Feuerwehrwesen auf andere Weise glaubhaft macht. 

(5) Bewerberinnen bzw. Bewerber, die zum Zeitpunkt der Wahl die erforderliche 

Ausbildung nach Abs. 3 Z 2 noch nicht absolviert haben, sind nur dann wählbar, wenn sie vor 

der Wahl erklären, dass sie diese Voraussetzung spätestens ein Jahr nach der Wahl erbringen 

werden. In besonders begründeten Fällen, insbesondere im Krisen- oder Katastrophenfall, ist 

diese Frist auf Antrag des Feuerwehrmitglieds von der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. 

dem Landes-Feuerwehrinspektor längstens um die Dauer des Hinderungsgrundes mit 

Bescheid zu verlängern.  

(6) Jede Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. jeder Bezirks-Feuerwehrkommandant 

hat unmittelbar nach ihrer bzw. seiner Wahl im Einvernehmen mit der Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. dem Landes-Feuerwehrkommandanten eine Abschnitts-
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Feuerwehrkommandantin bzw. einen Abschnitts-Feuerwehrkommandanten ihres bzw. seines 

Bezirks als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter für den Fall ihrer bzw. seiner Verhinderung sowie 

für den Fall des Erlöschens ihrer bzw. seiner Funktion zu bestellen. Bei einem länger als zwei 

Monate dauernden Stellvertretungsfall ist sinngemäß nach § 27 vorzugehen, wobei im Fall 

einer Suspendierung § 27 Abs. 4 nicht gilt. Mit provisorischer Bestellung der Stellvertreterin 

bzw. des Stellvertreters erlischt die Funktion der bisherigen Stellvertreterin bzw. des 

bisherigen Stellvertreters.Bei einem länger als zwei Monate dauernden Stellvertretungsfall ist 

sinngemäß nach § 27 vorzugehen, wobei mit provisorischer Bestellung der Stellvertreterin 

bzw. des Stellvertreters die Funktion der bisherigen Stellvertreterin bzw. des bisherigen 

Stellvertreters erlischt. 

(7) Abs. 2 bis 6 gelten nicht für Städte mit eigenem Statut. In den Städten mit eigenem 

Statut ist die Pflichtbereichskommandantin bzw. der Pflichtbereichskommandant zugleich 

auch Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. Bezirks-Feuerwehrkommandant; deren bzw. 

dessen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sind zugleich auch Stellvertreterinnen bzw. 

Stellvertreter der Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. des Bezirks-Feuerwehr-

kommandanten. 

(8) Jede Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. jeder Bezirks-Feuerwehrkommandant 

und im Verhinderungsfall deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter sind bei der 

Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 Hilfsorgane der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. 

des Landes-Feuerwehrkommandanten und der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. des 

Landes-Feuerwehrinspektors und an deren Weisungen gebunden. 

(9) Der Oö. Landes-Feuerwehrverband hat für jeden Bezirk eigenständige Bezirkskonten 

zu führen, die durch die jeweils zuständige Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. den 

zuständigen Bezirks-Feuerwehrkommandanten oder eines von ihr bzw. ihm damit betrauten 

Mitglieds des Bezirks-Feuerwehrkommandos im Namen der Landes-Feuerwehr-

kommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten verwaltet werden, um die 

laufenden finanziellen Geschäfte und Angelegenheiten der Bezirke zu führen. Die näheren 

Details sind in der Dienstordnung des Oö. Landes-Feuerwehrverbands zu regeln.  

§ 43 

Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. Abschnitts-Feuerwehrkommandant 

(1) Der Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. dem Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten obliegt: 

 1. die Übernahme einer Einsatzleitung nach Maßgabe des § 14; 

 2. die Leitung des Abschnitts-Feuerwehrkommandos; 

 3. die Dienstaufsicht über die einzelnen Feuerwehren seines Abschnitts, insbesondere 

hinsichtlich der Aus- und Fortbildung sowie der Wirksamkeit von Feuerwehreinsätzen; 

 4. Maßnahmen zur Vorbereitung von Einsätzen; 

 5. die Durchführung von jährlich mindestens einer Dienstbesprechung; 

 6. die Mitwirkung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung im Sinn des 

§ 10 Abs. 2. 

(2) Für jeden Feuerwehrabschnitt (§ 33 Abs. 2) ist eine Abschnitts-

Feuerwehrkommandantin bzw. ein Abschnitts-Feuerwehrkommandant zu wählen. 

Wahlberechtigt sind die Kommandantinnen bzw. Kommandanten der Feuerwehren in den 
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einzelnen Feuerwehrabschnitten. Die Wahlberechtigten sind von der 

Bezirksverwaltungsbehörde einzuberufen. Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhält. § 42 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(3) Wählbar ist jedes Feuerwehrmitglied, das 

 1. durch mindestens drei Jahre Feuerwehrkommandantin bzw. Feuerwehrkommandant 

oder Stellvertreterin bzw. Stellvertreter gewesen ist und 

 2. die in der Dienstordnung vorgeschriebene Ausbildung mit Erfolg absolviert hat. 

(4) Bewerberinnen bzw. Bewerber, die die Voraussetzung gemäß Abs. 3 Z 1 nicht erfüllen, 

sind nur dann wählbar, wenn die Landes-Feuerwehrleitung vor der Wahl ihrer Bewerbung 

zustimmt. Die Zustimmung darf nur 

 1. im Einzelfall erfolgen und 

 2. wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber die für die Ausübung der Funktion 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise glaubhaft macht. 

(5) Bewerberinnen bzw. Bewerber, die die Voraussetzung nach Abs. 3 Z 2 zum Zeitpunkt 

der Wahl nicht erfüllen, sind nur dann wählbar, wenn sie vor der Wahl erklären, dass sie diese 

Voraussetzung spätestens ein Jahr nach der Wahl erbringen werden. In besonders 

begründeten Fällen, insbesondere im Krisen- oder Katastrophenfall, ist diese Frist auf Antrag 

des Feuerwehrmitglieds von der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. dem Landes-

Feuerwehrinspektor längstens um die Dauer des Hinderungsgrundes mit Bescheid zu 

verlängern.  

(6) Die Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. der Abschnitts-Feuerwehrkommandant 

hat unmittelbar nach ihrer bzw. seiner Wahl im Einvernehmen mit der Bezirks-

Feuerwehrkommandantin bzw. dem Bezirks-Feuerwehrkommandanten eine benachbarte 

Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. einen benachbarten Abschnitts-Feuerwehr-

kommandanten oder eine Feuerwehrkommandantin bzw. einen Feuerwehrkommandanten 

ihres bzw. seines Abschnitts als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter für den Fall ihrer bzw. seiner 

Verhinderung sowie für den Fall des Erlöschens ihrer bzw. seiner Funktion zu bestellen. Bei 

einem länger als zwei Monate dauernden Stellvertretungsfall ist sinngemäß nach § 27 

vorzugehen, wobei im Fall einer Suspendierung § 27 Abs. 4 nicht gilt. Mit provisorischer 

Bestellung der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters erlischt die Funktion der bisherigen 

Stellvertreterin bzw. des bisherigen Stellvertreters.Bei einem länger als zwei Monate 

dauernden Stellvertretungsfall ist sinngemäß nach § 27 vorzugehen, wobei mit provisorischer 

Bestellung der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters die Funktion der bisherigen 

Stellvertreterin bzw. des bisherigen Stellvertreters erlischt. 

§ 44 

Erlöschen der Funktionen 

(1) Die Funktionen der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten, deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters, der 

Bezirks- und der Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. der Bezirks- und der 

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erlöschen durch 

 1. Ablauf der Funktionsperiode, jedenfalls aber mit dem Tag der Wahl dieser neuen 

Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands, 

 2. Zurücklegung der Funktion, 
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 3. Ablauf des Jahres, in dem die Funktionsinhaberin bzw. der Funktionsinhaber das 

65. Lebensjahr vollendet hat, 

 4. Suspendierung von der Funktion (vorläufiges Erlöschen), 

 5. Enthebung von der Funktion, 

 6. Wegfall der Bestellungsvoraussetzungen, 

 7. länger als ein Jahr dauernde Verhinderung, 

 8. dauernder Verlust der Diensttauglichkeit, 

 9. Tod. 

 4. Enthebung von der Funktion, 

 5. länger als ein Jahr dauernde Verhinderung, 

 6. Wegfall der Bestellungsvoraussetzungen, 

 7. dauernden Verlust der Diensttauglichkeit oder 

 8. Tod. 

(2) Die Funktionen der Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. 

Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erlöschen überdies durch ungenützten 

Ablauf der Frist gemäß § 42 Abs. 5 oder § 43 Abs. 5. In diesem Fall hat die 

Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich eine Neuwahl auszuschreiben. 

(3) Die Funktionen der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Bezirks- und Abschnitts-

Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten 

erlöschen aus den im Abs. 1 - mit Ausnahme der Z 1 - genannten Gründen. Sie erlöschen 

überdies spätestens mit dem Zeitpunkt, an dem eine neue Stellvertreterin bzw. ein neuer 

Stellvertreter gemäß § 42 Abs. 6 bzw. § 43 Abs. 6 bestellt wird. 

(4) Die Funktion als Mitglied der Landes-Feuerwehrleitung gemäß § 37 Abs. 1 Z 6 bis 8 

erlischt gleichzeitig mit dem Zeitpunkt, an dem die Funktion, die Voraussetzung für die 

Mitgliedschaft in der Landes-Feuerwehrleitung war, erlischt, jedenfalls aber mit dem Tag der 

Wahl dieser neuen Mitglieder der Landes-Feuerwehrleitung.  

(5) Die Erklärung über die Zurücklegung der Funktion ist schriftlich abzugeben und 

unwiderruflich; beigefügte Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Erklärung einer 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten wird mit dem Einlangen bei der Bezirksverwaltungsbehörde und die 

Erklärung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten 

oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters mit dem Einlangen bei der 

Landesregierung wirksam. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Funktionsverzicht einer 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten unverzüglich der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. dem 

Landes-Feuerwehrkommandanten mitzuteilen. 

(6) Die Enthebung von der Funktion hat durch Bescheid zu erfolgen, wenn die Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant, deren bzw. dessen 

Stellvertretung, die Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. der Bezirks-

Feuerwehrkommandant oder die Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. der Abschnitts-

Feuerwehrkommandant 

 1. durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 

strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe oder wegen sonstiger mit Vorsatz 
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begangener strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen, rechtskräftig verurteilt 

wurde oder 

 2. ihre bzw. seine Pflichten grob verletzt oder fortlaufend vernachlässigt oder 

 3. durch ihr bzw. sein Verhalten sonstige schwerwiegende Gründe, wie etwa eine 

außerordentliche Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Feuerwehr, 

verwirklicht. 

Die Enthebung von der Funktion hat durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen und ist nur bei 

grober Verletzung der Dienstpflichten oder fortlaufender Vernachlässigung der Aufgaben, die 

einem Organ auf Grund dieses Landesgesetzes zur Erfüllung zugewiesen sind, zulässig. 

Zuständig zur Funktionsenthebung von Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten ist die 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant. Zuständig zur 

Funktionsenthebung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters ist die 

Landes-Feuerwehrleitung. 

(7) Wird über die Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. den Bezirks-

Feuerwehrkommanden oder die Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. den Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten die Untersuchungshaft verhängt oder besteht in den Fällen des 

Abs. 6 Z 2 und 3 ein begründeter Verdacht, hat die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der 

Landes-Feuerwehrkommandant unmittelbar nach Bekanntwerden die Suspendierung dieses 

Organs aus seiner Funktion mit Bescheid zu verfügen. 

(8) Wird über die Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. den Bezirks-

Feuerwehrkommandanten oder die Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. den Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten ein Strafverfahren wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 

begangener strafbarer Handlungen, welches bzw. welche mit mehr als einjähriger 

Freiheitsstrafe bedroht ist bzw. sind oder ein Strafverfahren wegen sonstiger mit Vorsatz 

begangener strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen eingeleitet, kann die Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant unmittelbar nach 

Bekanntwerden die Suspendierung dieses Organs aus seiner Funktion mit Bescheid verfügen. 

(9) Die Suspendierung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertretung erfolgt durch die Landes-

Feuerwehrleitung. § 44 Abs. 7 und 8 gelten sinngemäß. 

(10) Entfallen die für die Suspendierung maßgeblichen Umstände, hat im Fall der Abs. 7 

und 8 die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant und im 

Fall des Abs. 9 die Landes-Feuerwehrleitung diese unverzüglich aufzuheben. Die 

Suspendierung der Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. des Bezirks-

Feuerwehrkommandanten oder der Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten endet spätestens mit der Enthebung aus der Funktion 

durch die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. den Landes-Feuerwehrkommandanten oder 

mit dem Ende der Funktionsperiode. Die Suspendierung der Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. 

dessen Stellvertretung endet spätestens mit der Enthebung aus der Funktion durch die 

Landes-Feuerwehrleitung oder mit dem Ende der Funktionsperiode. 
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(11) Über eine Suspendierung der Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten ist die zuständige Bezirks-Feuerwehrkommandantin 

bzw. der zuständige Bezirks-Feuerwehrkommandant unverzüglich zu informieren. 

§ 45 

Geschäftsstellen 

(1) Als gemeinsame Geschäftsstelle für die Organe gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 bis 4 ist das 

Landes-Feuerwehrkommando eingerichtet, das von der Landes-Feuerwehrkommandantin 

bzw. vom Landes-Feuerwehrkommandanten geleitet wird. Das Landes-Feuerwehrkommando 

ist für jedes Organ mit dem für die jeweilige Aufgabenerfüllung nötigen Personal und einer 

diesen Anforderungen entsprechenden Einrichtung auszustatten. Für die Dauer einer 

Funktionsperiode der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten können bei Bedarf darüber hinaus Hilfsorgane (zB Landes-

Feuerwehrärztinnen bzw. Landes-Feuerwehrärzte oder sonstige sachverständige Personen) 

bestellt werden. Die Hilfsorgane üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Wird eine Funktion als 

Hilfsorgan vorzeitig frei und besteht weiterhin Bedarf, ist diese Funktion nur mehr für den Rest 

der Funktionsperiode durch Bestellung nachzubesetzen. 

(2) Als Geschäftsstelle für die Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. den Bezirks-

Feuerwehrkommandanten ist das Bezirks-Feuerwehrkommando eingerichtet, das von der 

Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. vom Bezirks-Feuerwehrkommandanten geleitet wird. 

Jedes Bezirks-Feuerwehrkommando ist nach Bedarf mit Hilfsorganen (zB Bezirks-

Feuerwehrärztinnen bzw. Bezirks-Feuerwehrärzte, Bezirks-Feuerwehrseelsorgerinnen bzw. 

Bezirks-Feuerwehrseelsorger, sonstige sachverständige Personen oder Hilfsorgane etwa für 

Schriftverkehr und Öffentlichkeitsarbeit, für Kassenwesen, für Gerätewesen und Atemschutz, 

für Ausbildungswesen oder für Jugendarbeit) auszustatten. Die Hilfsorgane üben ihre Funktion 

ehrenamtlich aus. Die Bestellung der Hilfsorgane erfolgt für die Dauer der Funktionsperiode 

der Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. des Bezirks-Feuerwehrkommandanten; wird eine 

Funktion als Hilfsorgan vorzeitig frei und besteht weiterhin Bedarf, ist diese Funktion nur mehr 

für den Rest der Funktionsperiode durch Bestellung nachzubesetzen. 

(3) Als Geschäftsstelle für die Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. den Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten ist in jedem Feuerwehrabschnitt ein Abschnitts-

Feuerwehrkommando eingerichtet, das von der jeweiligen Abschnitts-

Feuerwehrkommandantin bzw. vom jeweiligen Abschnitts-Feuerwehrkommandanten geleitet 

wird. Jedes Abschnitts-Feuerwehrkommando ist nach Bedarf mit Hilfsorganen (zB 

sachverständige Personen oder Hilfsorgane etwa für Schriftverkehr und Öffentlichkeitsarbeit, 

für Kassenwesen, für Gerätewesen und Atemschutz, für Ausbildungswesen oder für 

Jugendarbeit) auszustatten. Die Hilfsorgane üben diese Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die 

Bestellung der Hilfsorgane erfolgt für die Dauer der Funktionsperiode der Abschnitts-

Feuerwehrkommandantin bzw. des Abschnitts-Feuerwehrkommandanten; wird eine Funktion 

als Hilfsorgan vorzeitig frei und besteht weiterhin Bedarf, ist diese Funktion nur mehr für den 

Rest der Funktionsperiode durch Bestellung nachzubesetzen. 

(4) Dienstbehörde für die Bediensteten des Oö. Landes-Feuerwehrverbands ist die 

Landes-Feuerwehrleitung. Die Bestellung und EnthebungAbberufung von Hilfsorganen 

gemäß Abs. 1 erfolgt auf Vorschlag der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-
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Feuerwehrkommandanten mit Bescheid der Landes-Feuerwehrleitung. Die Bestellung und 

EnthebungAbberufung von Hilfsorganen gemäß Abs. 2 und 3 erfolgt auf Vorschlag der 

zuständigen Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw. des zuständigen Bezirks-

Feuerwehrkommandanten mit Bescheid der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Landes-Feuerwehrkommandanten. Eine Abberufung eines Hilfsorgans ist nur bei grober 

Verletzung der Dienstordnung gemäß § 46 oder bei fortlaufender Vernachlässigung der ihm 

übertragenen Pflichten zulässig. 

(5) Die Funktion als Hilfsorgan gemäß Abs. 1 bis 3 erlischt durch 

 1. Ablauf der Funktionsperiode der Landes-, Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-, Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten, 

 2. Zurücklegung der Funktion, 

 3. Enthebung von der Funktion, 

 4. länger als ein Jahr dauernde Verhinderung, 

 5. dauernden Verlust der Diensttauglichkeit oder 

 6. Tod. 

(6) Ein Hilfsorgan gemäß Abs. 1 bis 3 ist bei Wegfall des Bedarfs, bei Vertrauensverlust 

oder bei Vorliegen einer der Gründe des § 44 Abs. 6 erster Satz aus seiner Funktion durch 

Bescheid zu entheben. 

(6) Ein Hilfsorgan gemäß Abs. 1 bis 3 ist wegen grober Verletzung oder fortlaufender 

Vernachlässigung seiner Pflichten, bei Wegfall des Bedarfs oder bei Vertrauensverlust von 

seiner Funktion durch schriftlichen Bescheid zu entheben. 

§ 46 

Dienstordnung 

(1) Die Landes-Feuerwehrleitung hat eine für alle Organe, Hilfsorgane und Bedienstete 

des Oö. Landes-Feuerwehrverbands verbindliche Dienstordnung zu erlassen. Darin ist das 

Nähere über die innere Organisation, über die Geschäftsführung und den Dienstbetrieb der 

einzelnen Organe und Geschäftsstellen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands zu regeln. 

Insbesondere hat die Dienstordnung nähere Vorschriften zu enthalten über: 

 1. die innerorganisatorische Gliederung der Geschäftsstellen; 

 2. die Einberufung und den Verlauf der Sitzungen der Kollegialorgane des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands, wobei vorzusehen ist, dass kein Mitglied eines Kollegialorgans - 

auch wenn es in mehrfacher Eigenschaft Mitglied ist - mehr als eine Stimme hat; 

 3. die innere Organisation und den inneren Dienstbetrieb der Geschäftsstellen; 

 4. das Verhalten der Organe, Hilfsorgane und Bediensteten des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands im Dienst und in der Öffentlichkeit. 

(2) Die Dienstordnung ist der Landesregierung anzuzeigen. Die Landesregierung hat die 

Dienstordnung binnen zwei Monaten zu untersagen, wenn sie gegen Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes verstößt. 

(2) Die Dienstordnung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Landesregierung. 

Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Dienstordnung gegen keine gesetzlichen 

Bestimmungen verstößt. 
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5. HAUPTSTÜCK 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 50 

Vereinfachtes Verfahren 

Der Erlassung eines Bescheids gemäß § 22, § 23, § 24 Abs. 5, § 26 Abs. 3 bis 3c, § 29 

Abs. 4, § 30 Abs. 11, § 31 Abs. 7, § 44 Abs. 6 bis 10, § 45 Abs. 6 und § 47 hat ein 

Ermittlungsverfahren voranzugehen, wenn der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt 

nicht von vornherein klar gegeben ist. Dabei ist der maßgebliche Sachverhalt unter Beiziehung 

von Zeuginnen bzw. Zeugen, Sachverständigen und allfälliger weiterer Beweismittel 

festzustellen und den Betroffenen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb einer 

angemessenen Frist zu geben. Die Bescheide sind schriftlich zu erlassen, sofern nicht 

ausdrücklich landesgesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Im Übrigen sind hinsichtlich des 

Inhalts und der Form der Bescheide § 58, § 59 Abs. 1, § 60 und § 61 AVG anzuwenden. Eine 

allfällige Befangenheit ist nach § 7 AVG zu beurteilen; den Betroffenen ist Akteneinsicht 

gemäß § 17 AVG zu gewähren. Überdies gelten §§ 69 bis 72 AVG sinngemäß. 


